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Die Anordnung und Verlängerung von Sicherheits- und Untersuchungshaft greift tief in das Leben 
der betroffenen Menschen ein. Vor allem fördern solche Entscheide die soziale Isolierung und 
gefährden die beruflichen Lebensgrundlagen. Besonders schwer wirkt sich dies bei Ermittlungen 
wegen kleiner und mittlerer Straftaten aus. Denn wenn höchstens Geldstrafen oder bedingte 
Freiheitsstrafen zu erwarten sind, kann das Übel des Freiheitsentzugs nicht durch die Anrechnung 
der Haft an die Strafe aufgewogen werden. Folgt der Verhaftung schliesslich der Freispruch, so 
kann oft trotz der Entschädigung die Beeinträchtigung der Lebensgrundlagen nicht mehr 
rückgängig gemacht werden. In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt drohende "Überhaft" 
als besonderer Grund, um die Entlassung aus der Haft mindestens nahezulegen. 

Aus solchen Gründen wird in Artikel 5 der Eidgenössischen Strafprozessordnung, in kraft seit 
1. Januar 2011, nicht nur die Beschleunigung aller Strafverfahren vorgeschrieben. Bezüglich 
Untersuchungs- und Sicherheitshaft wird zusätzlich festgesetzt, dass die davon betroffenen 
Strafverfahren vordringlich durchgezogen werden müssen. In Artikel 221 der Strafprozessordnung 
werden die Bedingungen der Haft aufgeführt. Zu den wichtigsten Voraussetzungen der Haft 
gehören die Gefahren der Einwirkung auf die Beweismittel durch die Täterperson sowie der Flucht. 
Die Fortsetzungsgefahr kann die Haft nur rechtfertigen, wenn die angeschuldigte Person durch 
schwere Verbrechen und Vergehen die Sicherheit Anderer erheblich gefährdet, nachdem sie 
bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat. Je länger die Haft fortdauert, umso mehr stellt sich 
die Frage, ob sie im Hinblick auf die drohenden Gefahren noch verhältnismässig ist. 

Richtigerweise muss das Zwangsmassnahmengericht den Haftentscheid innert 48 Stunden fällen. 
Doch gewährt die eidgenössische Strafprozessordnung gemäss Artikel 227 den langen Zeitraum 
von bis zu 3 Monaten, ehe ein neues Haftverlängerungsgesuch durch die Staatsanwaltschaft 
gestellt werden muss. Wie die Tageswoche am 19. Oktober 2012 feststellte, wird dieser Zeitraum 
zu automatisch ausgeschöpft. Gemäss alter kantonaler Strafprozessordnung musste das Gesuch 
um Haftverlängerung bereits nach einem Monat gestellt werden. Die Probleme der langen Haft 
bestanden auch im Falle des jungen politischen Aktivisten, der in Basel-Stadt am 3. Juni 2012 
wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Landfriedensbruch, einfacher 
Körperverletzung, Sachbeschädigung festgenommen wurde. Er wurde erst am 12. November 2012 
von der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen. Das Bundesgericht bestätigte die Untersuchungs-
haft mit seinem Urteil vom 2. Oktober 2012, ermahnte aber die Staatsanwaltschaft dringend zur 
Beschleunigung des Verfahrens. Bereits anlässlich der Verhandlung des Appellationsgerichts am 
16. August 2012 galt die Straf Untersuchung als abgeschlossen. Die Haft wurde mit der 
Fortsetzungsgefahr begründet. Das Bundesgericht hielt in seinem Urteil die in Aussicht stehende 
Anklage sowie die Vorstrafen von 40 Tagessätzen bedingt und 40 Tagessätzen unbedingt wegen 
ähnlicher Straftaten als ausreichend, um eine solche Fortsetzungsgefahr zu begründen. 

Im Hinblick auf die Grundrechte der persönlichen Freiheit gemäss Artikel 10, 31 und 32 der 
Bundesverfassung müssen kantonale Handlungsspielräume bestehen, um die Regelungen der 
eidgenössischen Strafprozessordnung zu präzisieren. In diesem Sinne wird der Regierungsrat 
ersucht, zu prüfen und zu berichten, wie durch Weisungen an die Staatsanwaltschaft, sowie durch 
Ergänzungen des kantonalen Gesetzes über die Einführung der eidgenössischen 
Strafprozessordnung Überhaft verhindert und der Rechtsschutz verhafteter Personen verbessert 
werden kann. So kann eine regelmässige Überprüfung der Haft unter Mitwirkung des Betroffenen 
und dessen Verteidigers, mindestens in Abständen von 30 Tagen, vorgeschrieben werden. Im 
Hinblick auf das Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 
1959, das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 sowie im Hinblick 
auf deren Ergänzungen in bilateralen Verträgen, vor allem mit Deutschland, Österreich und 
Frankreich, muss auch die Frage gestellt werden, ob als Folge dieser verbesserten internationalen 
Zusammenarbeit auch die Haftgründe der Fluchtgefahr eingeschränkt werden können. Vor allem 
dürfen Ermittlungsverfahren während der Untersuchungshaft nicht über längere Zeiten hinweg 
ruhen, wie dies im Falle des erwähnten politischen Aktivisten geschehen ist. 
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